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Heimatbote
Amtsblatt
der Stadt Bad Langensalza
mit den Ortsteilen
Stadt Thamsbrück, Aschara, 
Eckardtsleben, Großwelsbach, 
Grumbach, Henningsleben, 
Illeben, Klettstedt, Merxleben, 
Nägelstedt, Ufhoven, Waldstedt, 
Wiegleben und Zimmern

Brunnenfest der Stadt Bad Langensalza

Das Brunnenfest  
findet vom 14. Juni - 23. Juni 2019 statt.
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Erreichbarkeit der Stadtverwaltung
Postanschrift:
Stadtverwaltung Bad Langensalza
Marktstraße 1
99947 Bad Langensalza

Fachbereich I
Gewerbeamt, Bußgeldstelle
Tel. 859-166 Fax 859-400
buergerservice@bad-langensalza.thueringen.de

Meldewesen, Fundbüro
Tel. 859-340 Fax 859-341
meldewesen@bad-langensalza.thueringen.de
zusätzlich jeden 1. Sa. im Monat von 9-12 Uhr

Standesamt
Tel. 859-167 oder -168 Fax 859-170
g.saborowski@bad-langensalza.thueringen.de

Kinder, Jugend, Senioren
Tel. 859-172 Fax 859-400
b.gothe@bad-langensalza.thueringen.de

Fachbereich I
Kultur, Tourismus, Sport
(Sitz: KKZ, An der Alten Post 2)
Tel. 892-791 Fax 892-793
m.schnell@bad-langensalza.thueringen.de

Fachbereich II
Bauamt 
Tel. 859-311 Fax 859-300
bauamt@bad-langensalza.thueringen.de

Friedhofsverwaltung 
(Sitz: Friedhof)
Tel. 891-267 Fax 891-270
friedhofswesen@bad-langensalza.de

Fachbereich II
Liegenschaftsverwaltung
Tel. 859-351 Fax 859-300
liegenschaften@bad-langensalza.thueringen.de

Fachbereich III
Finanzen und kommunale Beteiligungen
Tel. 859-122 Fax 859-141
finanzen@bad-langensalza.thueringen.de

Fachbereich IV
Gartenbau, Bau und Technik
(Sitz: Illebener Weg 11c)
Tel. 891-368 Fax 891-369
gartenbau@bad-langensalza.de

Städtische Einrichtungen
Schiedsstelle (Rathaus)
Tel. 859-111 Fax 859-108
schiedsstelle@bad-langensalza.thueringen.de

Stadtbibliothek (Sitz: B.d. Marktkirche 11a)
Tel. 842238 Fax 892732
stadtbibliothek@bad-langensalza.de

Stadtmuseum im Augustinerkloster
(Sitz: Augustinerplatz 1-2)
Tel. 813-002 oder 813-654 Fax 813-657
stadtmuseum@bad-langensalza.de

Apothekenmuseum im „Haus Rosenthal“
(Sitz: Bergstraße 15 a)
Tel. 8945896 Fax 813-657
apothekenmuseum@bad-langensalza.de

Schneiderstube (Sitz: Neue Gasse 3)
Tel. 848687 Fax 848687
schneiderstube@bad-langensalza.de

Kindererlebniswelt „Rumpelburg“
(Sitz: Sperlingsgasse 4)
Tel. 3984-604 Fax 3984-605
info@kindererlebniswelt-rumpelburg.de
www.kindererlebniswelt-rumpelburg.de

Erreichbarkeiten für die Ortsteile

Ortsteil Ortsteilbürgermeister/in Gemeindebüro Erreichbar
in Kalender-
woche

Tag Uhrzeit Telefon

Aschara Dieter Kraußlach Zur Wiese 2 / / nach tel. Absprache 0162 2702339
Eckardtsleben Dirk Schmidt Schulgasse 1 1. Do. im Monat oder nach tel. Absprache 0176 72422962
Großwelsbach Horst-Günther Aurin Großwelsbacher Hauptstr. 80 ungerade Mi 14 - 17 036043 70701
Grumbach Beate Brunn Langgasse 42 / / nach tel. Absprache 03603 848159
Henningsleben Torsten Schmied Henningslebener Hauptstr. 41 / / nach tel. Absprache 0173 3570886
Illeben Michael Fischer Schenkshoeg 67 / / nach tel. Absprache 0176 45694527
Klettstedt Jörg Freytag Das Gässchen 27 jeden Do 17 - 18.30 0174 7661460
Merxleben Ralf Trautmann Am alten Anger 7 / / nach tel. Absprache 03603 7848849
Nägelstedt Torsten Wronowski Zur Wörth 7 jeden Do 16 - 18 0176 64604673
Thamsbrück Björn Goldmann Thamsbrücker Hauptstr. 27 jeden 2. und 4. Di im Monat 18.30 - 20 0172 3446681
Waldstedt Luisa Müller Waldstedter Hauptstr. 15 / / nach tel. Absprache 0152 54118630
Wiegleben Jane Croll Schacktor 64 jeden Di 16 - 18 03603 848141
Zimmern Frank Büchner Am Plan 35 / / nach tel. Absprache 0174 9284958

Allgemeine Notrufe
Feuerwehr  112
Rettungsdienst  112
Polizei  110

Kreisleitstelle und Anmeldg. 
Krankentransport 03601 403080
kassenärzlicher Notfalldienst 116117
Polizeistation Bad Langensalza
Bahnhofstraße 3  03603 8310
Feuerwehr Bad Langensalza
Illebener Weg 11 b  03603 813267
Giftnotruf  0361 730730
Frauennotruf  03603 894466

Kinder- u. Jugendschutz-
dienst ASB  03601 816688
Kinder- u. Jugendsorgen- 
telefon (kostenfrei)  0800 0080080
Elterntelefon  0800 1110550
Sperr-Notruf (EC, Kreditk. usw.)  116116

Stadtwerke Bad Langensalza GmbH 
und Netze Bad Langensalza GmbH
Störungsdienst  03603 8508500
Verbandswasserwerk Bad Langensalza 
und Abwasserzweckverband 
„Mittlere Unstrut“
Havarie-Bereitschaft  03603 840730

Bürgermeister Matthias Reinz
Tel. Sekretariat 859-101
Fax 859-100
buergermeister@bad-langensalza.thueringen.de

1. ehrenamtl. Beigeordneter Volker Pöhler
Tel. über Sekret. Bürgermeister 859-101
volker.poehler@bad-langensalza.de

2. ehrenamtl. Beigeordneter Alexander Ernst
Tel. über Sekret. Bürgermeister 859-101
a.ernst@bad-langensalza.de

Öffnungszeiten:
Mo - Di,
Do - Fr  8 - 12 Uhr

Di  13 - 18 Uhr
Mi geschlossen
Do  14 - 16 Uhr

Rathausinformation 03603 859-0
stadtverwaltung@bad-langensalza.thueringen.de

Städtische Partner
Touristinformation
(Sitz: Bei der Marktkirche 11)
Tel. 834-424 Fax 834-421
touristinfo@badlangensalza.de

Friederiken Therme
(Sitz: Böhmenstr. 5)
Tel. 397-610 Fax 397-641
friederikentherme@
ktl-badlangensalza.de
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Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Wider-
spruchsfrist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor 
Ablauf dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist.
Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung (§ 80 
Abs.2 Nr.1 Verwaltungsgerichtsordnung VwGO).
Die Pflicht zur Zahlung des angeforderten Betrages wird 
durch den eingelegten Widerspruch nicht aufgehoben.
Datenschutzhinweis:
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten und über Ihre Rechte
Nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre 
Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie 
bitte dem Informationsblatt unter www.bad-langensalza.de 
(unter der Rubrik „Datenschutz“).

Matthias Reinz
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Der nächste Steuertermin ist am 15.05.2019.
Entsprechend des § 259 der Abgabenordnung erinnert 
die Stadtverwaltung Bad Langensalza, Marktstraße 1, 
alle steuerpflichtigen Bürger an den nächsten Termin, den 
15.05.2019 zur Zahlung der fälligen

Grund- und Hundesteuer.

Zahlungen können auf folgende Bankkonten erfolgen:

Sparkasse Unstrut-Hainich-Kreis
IBAN: DE 71 8205 6060 0611 0001 99 BIC:HELADEF1MUE

Deutsche Bank
IBAN: DE 68 8207 0000 0271 7999 00 BIC:DEUTDE8EXXX

VR Bank Westthüringen e.G.
IBAN: DE 19 8206 4038 0002 0772 21 
BIC: GENODEF1MU2

Die rechtzeitige Zahlung der Grund- und Hundesteuer 
vermeidet eine Mahnung der Forderung, für die Mahnge-
bühren gemäß § 1 Abs.2 Thüringer Verwaltungskosten-
ordnung zum Thüringer Verwaltungszustellung -und Voll-
streckungsgesetz erhoben werden.
Gemäß § 15 Pkt.5 b dd Thüringer Kommunalabgabenge-
setz fallen in Verbindung mit § 240 Abgabenordnung für 
die rückständigen Steuern und Abgaben Säumniszuschlä-
ge in Höhe von je 1 v.H. für jeden angefangenen Monat der 
Säumnis an.
Um eine termingerechte Zahlung zu gewährleisten, be-
steht die Möglichkeit, bei der Stadtverwaltung Bad Lan-
gensalza eine Einzugsermächtigung zu erteilen.
Datenschutzhinweis:
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grund-
verordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Daten-
schutzfragen entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt 
unter www.bad-langensalza.de (unter der Rubrik „Daten-
schutz“).

Wir bitten um Beachtung.

Matthias Reinz
Bürgermeister

Bekanntmachung

Festsetzung der Grundsteuer 2019

Der Stadtrat der Stadt Bad Langensalza hat in seiner Sit-
zung am 28.02.2019 die Hebesätze der

Grundsteuer A auf 311 v. H. und
Grundsteuer B auf 420 v. H.

für das Kalenderjahr 2019 festgesetzt. Gegenüber dem 
Kalenderjahr 2018 ist damit keine Änderung eingetreten, 
so dass auf die Erteilung von Grundsteuerbescheiden für 
das Kalenderjahr 2019 verzichtet wird.
Für den Ortsteil Klettstedt ist die Erstellung der Bescheide 
auf Grund der
Besonderheit des Eingliederungsvertrages gesondert er-
folgt.
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrund-
lage (Messbeträge) sich seit der letzten Bescheiderteilung 
nicht geändert hat, wird deshalb durch diese öffentliche 
Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuerge-
setzes - GrStG - vom 07.08.73 (BGBI 15.965), zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz vom 19.12.2000 (BGBI IS.1790), 
die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2019 in der zuletzt 
für das Kalenderjahr 2018 veranlagten Höhe festgesetzt.
Die Grundsteuer wird, mit den in dem zuletzt erteilten 
Grundstücksabgabenbescheid festgesetzten Beträgen, 
fällig. Die Steuern sind an den im zuletzt ergangenen 
Steuerbescheid genannten Fälligkeitstagen auf ein Kon-
to der Stadtkasse zu überweisen. Soweit der Stadtkasse 
eine Einzugsermächtigung erteilt wurde, werden die Be-
träge bei Fälligkeit eingezogen. Die bereits geleisteten 
Zahlungen werden auf die Jahresschuld angerechnet.
Für die Festsetzung der Grundsteuer nach der Ersatzbe-
messungsgrundlage gemäß
§ 42 GrStG für Mietwohngrundstücke und Einfamilienhäu-
ser, für die ein im Veranlagungszeitpunkt für die Grund-
steuer maßgebender Einheitswert 1935 nicht festgestellt 
wurde, bemisst sich der Jahresbetrag der Grundsteuer 
nach der Wohnfläche und bei anderweitiger Nutzung nach 
der Nutzfläche. Das betrifft die Eigentümer von Grundstü-
cken, die ab 01.01.91 aufgrund ihrer Selbstveranlagung 
steuerlich herangezogen wurden. Für solche Grundstü-
cke, bei denen sich die Wohn- oder Nutzfläche ändert, 
ist die Grundsteueranmeldung nach den Verhältnissen 
zu seinem Beginn bis zu dem Fälligkeitstag abzugeben 
zu dem die Grundsteuer für das Kalenderjahr nach § 28 
GrStG erstmals fällig ist.
Solange keine Änderungen bei der steuerlichen Wohn- 
oder Nutzfläche oder dem Hebesatz eintreten, gilt die 
Steuerfestsetzung auch für die folgenden Kalenderjahre.
Die für die Veranlagung notwendigen Unterlagen können 
bei der Stadtverwaltung während der allgemeinen Sprech-
zeiten eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser 
Steuerfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen die glei-
chen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag 
ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.
Die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von ei-
nem Monat, die mit dem Tag der Bekanntmachung zu lau-
fen beginnt, durch Widerspruch angefochten werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Stadtverwaltung Bad Langensalza, Marktstraße 1, 
99947 Bad Langensalza zu erheben.

Amtlicher Teil
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Sonstige amtliche Mitteilungen

Auslegung von Amtsblättern
Das Amtsblatt des Trinkwasserzweckverbandes „Ver-
bandswasserwerk Bad Langensalza“ Jg. 17, Nr. 04 
vom 23. April 2019 liegt für die zum Verbandsgebiet zu-
gehörige Stadt Bad Langensalza in der Rathausinformati-
on der Stadtverwaltung Bad Langensalza, Marktstraße 1, 
99947 Bad Langensalza zur kostenlosen Mitnahme aus 
oder ist im Internet unter www.wazv-badlangensalza.de 
kostenlos abrufbar.
Das Amtsblatt des Abwasserzweckverbandes „Mittlere 
Unstrut“ Bad Langensalza Jg. 17, Nr. 04 vom 23. Ap-
ril 2019 liegt für die zum Verbandsgebiet zugehörige Stadt 
Bad Langensalza in der Rathausinformation der Stadtver-
waltung Bad Langensalza, Marktstraße 1, 99947 Bad Lan-
gensalza zur kostenlosen Mitnahme aus oder ist im Internet 
unter www.wazv-badlangensalza.de kostenlos abrufbar.

Auslegung von Amtsblättern
Das Amtsblatt des Trinkwasserzweckverbandes „Ver-
bandswasserwerk Bad Langensalza“ Jg. 17, Nr. 05 
vom 29. April 2019 liegt für die zum Verbandsgebiet zu-
gehörige Stadt Bad Langensalza in der Rathausinformati-
on der Stadtverwaltung Bad Langensalza, Marktstraße 1, 
99947 Bad Langensalza zur kostenlosen Mitnahme aus 
oder ist im Internet unter www.wazv-badlangensalza.de 
kostenlos abrufbar.
Das Amtsblatt des Abwasserzweckverbandes „Mittlere 
Unstrut“ Bad Langensalza Jg. 17, Nr. 05 vom 29. Ap-
ril 2019 liegt für die zum Verbandsgebiet zugehörige Stadt 
Bad Langensalza in der Rathausinformation der Stadtver-
waltung Bad Langensalza, Marktstraße 1, 99947 Bad Lan-
gensalza zur kostenlosen Mitnahme aus oder ist im Internet 
unter www.wazv-badlangensalza.de kostenlos abrufbar.

Öffentliche Bekanntmachung der Offenlegung 
der Grenzfeststellung, der Grenzwiederher-
stellungund der Abmarkung*) von  
Flurstücksgrenzen
In der
Gemeinde Bad Langensalza
Gemarkung Merxleben Flur 6 Flurstück 271
wurde eine
X Grenzwiederherstellung
nach den Bestimmungen der §§ 9 bis 15 des Thüringer 
Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes (ThürVerm-
GeoG) vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 574) in der je-
weils geltenden Fassung durchgeführt. Über das Ergebnis 
der Liegenschaftsvermessung wurde eine Grenznieder-
schrift aufgenommen. Diese Grenzniederschrift und die 
Dokumentation der Anhörung der Beteiligten sowie die 
dazugehörige Skizze können von den Beteiligten

vom 31.05. bis 01.07.2019
in der Zeit von 09.00 bis 15.00 Uhr 

(oder nach Vereinbarung)
in den Räumen des

Dipl.-Ing.(FH) Frank Kirsch,
Wilhelm-Rinkens-Straße 8, 99817 Eisenach

eingesehen werden.
Gemäß § 10 Abs. 4 ThürVermGeoG wird durch Offenle-
gung das Ergebnis der oben genannten Liegenschafts-
vermessung bekannt gegeben. Das Ergebnis der Liegen-
schaftsvermessung gilt als anerkannt, wenn innerhalb 
eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist kein Wi-
derspruch eingelegt wurde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung 
kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der Offen-
legungsfrist bei Dipl.-Ing. (FH) Frank Kirsch, Wilhelm-
Rinkens-Straße 8, 99817 Eisenach schriftlich oder zur 
Niederschrift Widerspruch eingelegt werden.

Eisenach, 13.05.2019
Kirsch, ÖbVI

Öffentliche Bekanntmachung der Offenlegung 
des Ergebnisses der Grenzfeststellung, 
Grenzwiederherstellung und Abmarkung 
von Flurstücksgrenzen
In der
Gemeinde Bad Langensalza
Gemar-
kung

Aschara
Flur 6
Flurstück 205/1, 210, 211, 211/2, 211/3, 

211/4, 226/1, 226/2, 226/6, 226/8, 
271/6, 304, 306, 307, 308, 309, 
310, 311, 312, 313, 315, 316/1

Gemar-
kung

Wiegleben
Flur 4
Flurstück 102/1, 102/2, 102/3, 169, 169/1, 

170, 170/1, 174/1

Gemar-
kung

Wiegleben
Flur 7
Flurstück 377/4

wurde eine Grenzfeststellung, Grenzwiederherstellung 
und Abmarkung nach den Bestimmungen der §§ 9 bis 15 
des Thüringer Vermessungs- und Geoinformationsgeset-
zes (ThürVermGeoG) vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 
574) durchgeführt.

Über die Liegenschaftsvermessung und deren Ergeb-
nis wurde eine Grenzniederschrift aufgenommen. Diese 
Grenzniederschrift sowie die dazugehörige Skizze können 
von den Beteiligten

vom 04.06.2019 bis 03.07.2019 in der Zeit von
Montags bis Donnerstags von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

und
Freitags von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr

in der
Vermessungsstelle Bachmann
Johannisstraße 66, 99974 Mühlhausen

eingesehen werden.

Gemäß § 10 Abs. 4 ThürVermGeoG wird durch Offenle-
gung das Ergebnis der o. g. Liegenschaftsvermessung 
bekannt gegeben. Das Ergebnis der Liegenschaftsver-
messung gilt als anerkannt, wenn innerhalb eines Monats 
nach Ablauf der Offenlegungsfrist kein Widerspruch erho-
ben wurde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung kann 
innerhalb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist 
bei der o.g. Vermessungsstelle schriftlich oder zur Nieder-
schrift Widerspruch erhoben werden.

Mühlhausen, den 30.04.2019
Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Bachmann
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
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Liegenschaftsvermessung nach dem 
Thüringer Vermessungs- und Geoinformati-
onsgesetz vom 16. Dezember 2008 (GVBl. 
S. 574) in der jeweils geltenden Fassung

Ankündigung des Anhörungstermins

In der Gemeinde Bad Langensalza
Gemar-
kung

Aschara

Flur 6
Flurstück 205/1, 210, 211, 211/2, 211/3, 

211/4, 226/1, 226/2, 226/6, 226/8, 
271/6, 304, 306, 307, 308, 309, 
310, 311, 312, 313, 315, 316/1

Gemarkung Wiegleben
Flur 4
Flurstück 102/1, 102/2, 102/3, 169, 169/1, 

170, 170/1, 174/1

Gemarkung Wiegleben
Flur 7
Flurstück 377/4

wurde eine Liegenschaftsvermessung in Form einer 
Grenzfeststellung, Grenzwiederherstellung und Ab-
markung nach den Bestimmungen der §§ 9 bis 15 des 
Thüringer Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes 
(ThürVermGeoG) vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 574) 
durchgeführt. Es betrifft Grundstücke im Bereich des Krei-
sels am Abzweig Aschara beziehungsweise Wiegleben 
der B247.
Sie haben die Möglichkeit, sich zum Ergebnis der Liegen-
schaftsvermessung zu äußern.
Der dazu vorgesehene Anhörungstermin findet am Mon-
tag, den 03.06.2019 um 10:00 Uhr statt. Treffpunkt ist die 
Vermessungsstelle Bachmann, Johannisstr. 66. 99974 
Mühlhausen
Es ist Ihnen freigestellt, den Termin wahrzunehmen. Sie 
können sich auch durch eine bevollmächtigte Person vertre-
ten lassen. Kosten, die Ihnen durch die Wahrnehmung des 
Termins entstehen, können leider nicht erstattet werden.

Mühlhausen, den 30.04.2019
Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Bachmann
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Nichtamtlicher Teil

Hinweise des Herausgebers

Unsere nächste Ausgabe…

Wann erscheint der nächste Heimatbote?

Ausgaben-
Nr.

Redaktionsschluss-
ausnahmslos gültig

Erscheinungs-
tag

8/2019 29.05.2019 13.06.2019
9/2019 27.06.2019 11.07.2019
10/2019 25.07.2019 08.08.2019

(Terminänderungen sind durch Vorgaben des Verlages 
möglich)

Für die notwendige Bearbeitungszeit beachten Sie bitte 
zur Abgabe Ihrer Beiträge unseren ausnahmslos gülti-
gen Redaktionsschluss.

Wohin versende ich meine Beiträge?
Die gültige E-Mailadresse lautet:

heimatbote@bad-langensalza.de

Was muss ich beachten?
-  Textbeiträge digital im Word-Format per E-Mail ver-

senden
-  keine PDF-Formate verwenden

-  Bilder können als JPEG-Format in das Word Doku-
ment eingebunden oder einzeln versandt werden

-  Name des Fotografen angeben und gewünschte Bild-
unterschrift benennen.

-  Name des Autors oder Institution benennen

Richtlinien des Herausgebers
-  die Veröffentlichung der Bild- und Textbeiträge erfolgt 

unentgeltlich
-  der Herausgeber behält sich das Recht vor Beiträge 

zu kürzen
-  der Herausgeber erteilt keine Garantie zum Erschei-

nen ihres Beitrages

Sie erhalten keinen Heimatboten im Briefkasten?
-  Bitte wenden Sie sich an folgenden Kontakt:
 Matthias Köllmer
 Linus Wittich Medien KG, In den Folgen 43, 
 98704 Langewiesen
 Tel: 03677 205036
 E-Mail: vertrieb@wittich-langewiesen.de

Die Stadtverwaltung Bad Langensalza ist aufgrund des Brückentages am 31.05.2019 geschlossen.


